
Einkommensgrenzen     Anlage 4 zum Antrag auf Elterngeld 

Der Antrag auf Elterngeld ist nur zusammen mit dieser Anlage vollständig! 

 

Antragsteller(in):       Geburtsdatum 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kind(er):        Geburtsdatum 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Allein Elterngeldberechtigte (z.B. Alleinerziehende), die im letzten abgeschlossenen 

Veranlagungszeitraum (Kalenderjahr) vor der Geburt ihres Kindes ein zu versteuerndes 

Einkommen* von mehr als 250.000 Euro hatten, haben ab dem 01.01.2011 keinen Anspruch 

mehr auf Elterngeld. Für Elternpaare entfällt der Elterngeldanspruch, wenn sie im  letzten 

abgeschlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt ihres Kindes gemeinsam ein zu 

versteuerndes Einkommen* von mehr als 500.000 Euro hatten. 

* nach § 2 Abs. 5 des Einkommenssteuergesetzes 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

A) Allein berechtigte Person (z.B. bei alleinigem Sorgerecht) 

 

1. ���� Mein zu versteuerndes Einkommen liegt  unter 250.000 Euro. 

     ����   Der Einkommenssteuerbescheid liegt bei. 

     ����  Der Einkommenssteuerbescheid wird nachgereicht.  

     ����  Ich bin nicht zur Einkommenssteuererklärung verpflichtet.  

 

2. ���� Mein zu versteuerndes Einkommen wird voraussichtlich 250.000 Euro nicht übersteigen.  

     ����  Der Einkommenssteuerbescheid wird nachgereicht.  

 

3. ���� Mein zu versteuerndes Einkommen liegt über 250.000 Euro. 

 

4. � Mein zu versteuerndes Einkommen wird möglicherweise über 250.000 Euro liegen.  

     ����   Der Einkommenssteuerbescheid wird nachgereicht. 

 

 

B) Berechtigte Personen, die als Elternpaar zusammen leben (Ehepaar, 

nichteheliche Lebensgemeinschaft oder eingetragene Lebenspartnerschaft)  

 

1. ���� Unser zu versteuerndes Einkommen liegt in der Summe unter 500.000 Euro. 

     ����   Der Einkommenssteuerbescheid liegt bei. 

     ����  Der Einkommenssteuerbescheid wird nachgereicht.  

     ����  Wir sind nicht zur Einkommenssteuererklärung verpflichtet.  

 

2. ���� Unser zu versteuerndes Einkommen wird in der Summe voraussichtlich 500.000 Euro nicht       

      übersteigen.  

     ����  Der Einkommenssteuerbescheid wird nachgereicht.  

 

3. ���� Unser zu versteuerndes Einkommen liegt in der Summe über 500.000 Euro. 

 

4. ���� Unser zu versteuerndes Einkommen wird möglicherweise in der Summe über 500.000 Euro liegen.  

      ����   Der Einkommenssteuerbescheid wird nachgereicht. 

 

 
 
________________              _______________________  ______________________ 
Ort, Datum   Unterschrift Antragsteller(in)  Unterschrift Partner(in) 
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